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Einfache Anfrage betreffend „Verbesserung der Velorouten bei Anlässen und Bau-

stellen“ von Gemeinderat Roman Fischer 

Beantwortung 

Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

An der Gemeinderatssitzung vom 6. Juni 2018 reichte Gemeinderat Roman Fischer eine Ein-

fache Anfrage an den Stadtrat nach Art. 45 des Geschäftsreglements für den Gemeinderat 

ein. 

 

Vorbemerkungen 

 

Die Beurteilung bei temporären Signalisationen wird bei jeder Baustelle separat vorgenom-

men. Dabei spielen auch Haftungsfragen eine Rolle. Der Schutz der Arbeitenden auf den 

Baustellen, die Unfallverhütung sowie die allgemeine Verkehrssicherheit, auch diejenigen der 

Radfahrenden, stehen an oberster Stelle und geben die Art des Verkehrsregimes auf Baustel-

len vor. 

 

Bis anhin wurden die wenigen Anfragen bei temporären Signalisationen vor Ort besichtigt, 

besprochen und nach den vorhandenen Möglichkeiten angepasst. Temporäre Umstellungen 

sind für Radfahrende gefährlich, da sie meistens nur für kurze Zeit von der Gewohnheit ab-

weichen. Auch für den motorisierten Verkehr sind solche schwer einzuschätzen. Im Weiteren 

muss jeweils die Verhältnismässigkeit geprüft werden. So können für kurzfristige Strassen-

sperrungen nicht aufwendige Umleitungen aufgestellt werden. Die gute Durchlässigkeit des 

Netzes mit vielen Quartierstrassen und kurzen Verbindungen werden von den einheimischen 

Velofahrenden automatisch benutzt. Auswärtige Radfahrer folgen aufgrund der fehlenden 

Ortskenntnisse der Signalisation mit den orangen Umleitungsschildern. Für nationale Radwe-

ge werden infolge von temporären Sperrungen eigene Umleitungen vorgenommen. 



 2 

 

Aufgrund der verschiedenen Anfragen und Kontakte des Fragestellers räumt der Stadtrat 

jedoch ein, dass weiterhin Verbesserungsbedarf bei temporären Signalisationen besteht. Die 

Sensibilisierung aller beteiligten Stellen soll verbessert werden. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

 

1. Grabenstrasse (Situation A+B) 

Könnte bei gesperrter Vorstadt die Grabenstrasse zwischen der Zürcherstrasse und Ober-

stadtstrasse für den Velo- und E-Bike-Verkehr in beide Richtungen geöffnet werden, um 

Velofahrern den Umweg von Osten her über die Bahnhofstrasse und den Bahnhofplatz 

mit spürbaren Höhenverlusten und auf stark befahrenen Strassen zu ersparen? 

Wenn ja, wann wäre die erste Öffnung möglich? Wenn nein, was sind die Gründe, die 

dagegen sprechen? 

 

Die Grabenstrasse im Abschnitt Zürcherstrasse bis Oberstadtstrasse ist eine hinterliegende 

Erschliessungstrasse, die von den Anwohnenden und dem Gewerbe als Anlieferungs-, Um-

schlag- und Parkierungsmöglichkeit genutzt wird. Nebst den Flächen entlang der südlichen 

Fassaden werden auch die nördlich angrenzenden Parzellen vorwiegend als gut frequentierte 

Park- und Abstellplätze genutzt. Die Ausgänge der Liegenschaften führen unmittelbar auf die 

Strasse. Unter diesen Bedingungen ist ein Kreuzen mit Zweiradfahrern derzeit nicht möglich. 

Die Gefahr, dass auf der schmalen Strasse Autotüren geöffnet oder Fahrzeuge retour in die 

Grabenstrasse einfahren, ist latent. Ein Velounfall mit einem in die verbotene Fahrtrichtung 

verkehrenden Radfahrer im Frühling 2018 ist aktenkundig. 

 

Die Grabenstrasse in diesem Abschnitt könnte nur dann für Zweiräder geöffnet werden, 

wenn ein Parkverbot durchgesetzt würde. Dies wäre mit einer neuen Strassenraumgestaltung 

verbunden und es müssten Ersatzparkplätze angeboten werden. Aber auch dann stellt der 

Güterumschlag eine Gefahr dar. 
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2. Spannerstrasse (Situation A) 

Kann auf die temporäre Sperrung der Spannerstrasse von der Zürcherstrasse zur Staub-

eggstrasse für den Velo- und E-Bike-Verkehr bei der Sperrung der Vorstadt und gleichzei-

tig befahrbarer Promenadenstrasse verzichtet werden, um Velofahrern den Umweg über 

die stark befahrene und steile Ringstrasse zu ersparen? Wenn ja, ab wann würde die 

Spannerstrasse während Anlässen nicht mehr für den Velo und E-Bike-Verkehr temporär 

gesperrt? Wenn nein, was sind die Gründe, die dagegen sprechen? 

 

Der ganze Durchgangsverkehr von Wil Richtung Weinfelden wird bei einer Sperrung der Vor-

stadt im Einbahnverkehr beim Regierungsgebäude über die Staubeggstrasse in die Span-

nerstrasse geleitet. Bei temporären Umleitungen des Gesamtverkehrs ist es höchst gefährlich, 

zusätzliche Ausnahmeregelungen anzuwenden. Der Einlenker beim Forstamt ist derart un-

übersichtlich und eng, dass kein Kreuzen von Autos, Lastwagen und Fahrrädern mit entge-

genkommenden Radfahrern möglich ist. Auch die Einfahrt beim Restaurant Sternen in die 

Zürcherstrasse ist sehr eng und unübersichtlich, so dass kreuzende Radfahrer eine Gefähr-

dung darstellen würden. Der Stadtrat wertet die Verkehrssicherheit höher, als die verhältnis-

mässig kleine Einsparung an Weg für Radfahrende. Alternative Routen sind wie beschrieben 

vorhanden. 

 

3. Veloweg zwischen Marktplatz und Burstelpark (Situation B) 

a) Könnte der Veloweg zwischen dem Marktpatz und dem Burstelpark während Anläs-

sen auf dem Marktplatz freigehalten werden, um Velo- und E-Bike-Fahrern (u.a. Sek-

Schülern vom Schulhaus Reutenen) den Umweg über den Chapenzipfel-Kreisel zu er-

sparen? Wenn ja, ab welchem Anlass wäre das möglich? Wenn nein, was sind die 

Gründe, die dagegen sprechen? 

 

Der ganze Marktplatz wird bei Grossanlässen wie Zirkus und Chilbi dem Veranstalter überlas-

sen. Die Platzflächen werden von diesen Unternehmen vollständig benötigt (trotzdem hat 

bspw. der Zirkus Knie unterdessen zu wenig Platz, weshalb er nicht mehr auf dem Marktplatz 

gastiert). Die wenigen Kulturanlässe haben immer weniger Platz in den Innenstädten zur Ver-

fügung. Sie sind darauf angewiesen, dass sie sich nicht zusätzlich einschränken müssen (un-

terirdische Sammelstelle, Postprovisorium, u.a.m.). Der Gehweg wird teilweise als Abstellplatz 

benötigt. Es besteht aber eine Umleitung über den barrierefreien Burstelpark, den auch Rad-

fahrer benützen können, wenn sie ihr Fahrrad stossen.  
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b) Könnte dieser Veloweg mit Linien und Piktogrammen so gekennzeichnet werden, 

dass es Autofahrern auch bei entfernten Abschrankungen klar ist, dass es sich bei 

dieser Verkehrsfläche um einen Veloweg und nicht um eine Erweiterung der Park-

plätze handelt? Wenn ja, wann wäre das möglich? Wenn nein, was sind die Gründe, 

die dagegen sprechen? 

 

Wenn die Absperrung entfernt ist, steht diese Fläche einem Veranstalter zur Verfügung. Bei 

offenem Radweg ist der Kettenzaun montiert. Falschparkierer werden dann verzeigt. Grund-

sätzlich werden zusätzliche Linien und Piktogramme zurückhaltend eingesetzt. Es wird jedoch 

geprüft, ob bei den Zufahrten zusätzliche optische Markierungen eine Verbesserung bringen. 

 

 

4. Oberstadtstrasse zwischen Grabenstrasse und Zürcherstrasse, „Himalaya“ (Situa-

tion A+B) 

Könnte die Oberstadtstrasse bei Anlässen mit gesperrter Vorstadt auch bergwärts für den 

Velo- und E-Bike-Verkehr geöffnet werden, um den Velo- und E-Bike-Fahrern in Situation 

B den Umweg über die Rheinstrasse zu ersparen resp. in Situation A den Zugang zum An-

lass oder anderen Läden zu erleichtern? Wenn ja, ab welchem Anlass wäre das möglich? 

Wenn nein, was sind die Gründe, die dagegen sprechen? 

Hinweis: Bei gesperrter Vorstadt fährt der Stadtbus üblicherweise nicht durch die Ober-

stadtstrasse. 

 

Die Voraussetzung, dass die Vorstadt gesperrt ist und kein Bus fährt, ist nur bei Anlässen ge-

geben wie Weihnachtsmarkt, Warenmärkte und Stadtfeste. Dies sind Anlässe, bei denen die 

Verkehrssicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger hoch zu gewichten ist. Radfahrende 

sind in solchen Publikumsströmen aus Sicherheitsgründen nicht erwünscht, ausgenommen 

sie schieben ihr Fahrzeug. 

 

 

5. Durchfahrt vor Kantonsbibliothek Richtung Glaspalast/ „Bumä“ (Situation B) 

Was ist die Regelung bei gesperrter Promenadenstrasse für die Durchfahrt vor der Kan-

tonsbibliothek Richtung Glaspalast/„Bumä“? Sind die Parkplätze im unterirdischen Huber-

Parking, hinter der Kantonsbibliothek und entlang der Promenade auf der Seite der Kan-

tonsbibliothek benutzbar? Wie ist die Wegfahrt von diesen Parkplätzen geregelt? Haben 

wir hier ein Beispiel, wo die Signalisation 2.02 „Einfahrt verboten“ temporär, unkompli-
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ziert aber mit Abstrichen bei der Sicherheit für Velo-/E-Bike-Fahrenden währen den Anläs-

sen sogar für Autos aufgehoben wird? 

 

Die Regelung bei gesperrter Promenadenstrasse ist die provisorische Öffnung der Zufahrtflä-

che zu den Parkplätzen vor dem Verwaltungsgebäude Promenade im Gegenverkehr. So ist 

die Benützung der Tiefgarage Altstadt gewährleistet und die Wegfahrt vom Huberareal über 

die Algisserstrasse auch für Radfahrende gestattet. Diese Zufahrtsachse stellt auch die Ret-

tungsachse im Notfall dar. 

 

6. Sicherstellung der Interessen der Velo-/E-Bike-Fahrenden bei Anlässen und Bau-

stellen 

Der Radverkehr wird bei temporären Signalisationen nicht als gleichwertige Säule der 

Mobilität von Frauenfeld im Vergleich zum öffentlichen Verkehr sowie dem motorisierten 

Individualverkehr behandelt*. Das zeigen die drei Beispiele in der Einleitung resp. Die 

aufgezeigten Problemstellen der Fragen 1 bis 5. Das Bewusstsein bei den verantwortli-

chen Stellen betreffend den Bedürfnissen des Radverkehrs könnte noch weiter gesteigert 

werden. 

Sieht der Stadtrat Möglichkeiten, mit qualitätssichernden Massnahmen sicherzustellen, 

dass die Velo-und E-Bike Fahrenden nicht vergessen werden und möglichst direkte und 

sichere routen bei Anlässen und Baustellen vorfinden? 

 

Die verantwortlichen Stellen in der Stadt sind sich bewusst, dass die Radfahrenden auch eine 

wichtige Säule der Mobilität und im Konzept Mobilität 2030 enthalten sind. Es wird an dieser 

Stelle dazu auf das sich in Erarbeitung befindende Langsamverkehrskonzept verwiesen. Mit 

diesem Konzept soll der Veloverkehr gemäss den Zielen der Mobilität 2030 weiter gefördert 

werden. Es wird u.a. Aussagen zu den infrastrukturellen Standards aufweisen und das Rou-

tennetz definieren. 

 

Die Verkehrssicherheit des schwächsten Glieds, des Fussgängers, steht bei Anlässen an erster 

Stelle. Bei Grossanlässen haben keine Fahrzeuge ein Fahrrecht. Die Radfahrenden können die 

Umleitungen analog des öffentlichen und individuellen Verkehrs mitbenützen. Die Platzver-

hältnisse lassen mit gegenseitiger Toleranz ein Miteinander zu. 

 

Wie in den Vorbemerkungen erläutert, gibt es Verbesserungsbedarf bei temporären Signali-

sationen. Die zuständigen Stellen werden deshalb qualitätssichernde Massnahmen prüfen. 
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Frauenfeld, 4. September 2018 

 NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD 

 Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber 

   

   

Beilage: 

Einfache Anfrage 
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